
Platzregeln des Golf & Country Clubs Gut Bissenmoor e.V.

1. Aus (Regel 18.2)
ist gekennzeichnet durch weiße Pfähle oder durch Zäune. Sofern weiße Linien die 
Platzgrenze kennzeichnen, haben diese Vorrang. Wildschweinzäune (unbewegliche
Hemmnisse, Regel 16.1) mit weißen Pfählen sind kein Aus!

2. Penalty Areas (Regel 17)
sind alle Bereiche, die durch rote oder gelbe Pfähle (und / oder rote oder gelbe 
Bodenplatten oder Linien) gekennzeichnet sind. Sind Linien vorhanden, so haben 
diese Vorrang vor Bodenplatten und Pfählen.
Befinden sich Bodenplatten und (Markierungs-) Pfähle in unmittelbarer Nähe (ca. 1-
2m) zueinander, so haben die Bodenplatten Vorrang. Die Pfähle zeigen dann nur 
die Grenze der jeweiligen Penalty Area an.

3. Boden in Ausbesserung, ungewöhnliche Platzverhältnisse (Regel 16.1)

a. Boden in Ausbesserung ist durch weiße Einkreisungen und/oder blaue Pfähle 
gekennzeichnet. Ist beides vorhanden, gilt die Linie. Auf dem Platz muss 
straflose Erleichterung nach Regel 16.1 genommen werden.

b. Erleichterung nach Regel 16.1b wird nicht gewährt, wenn lediglich die 
Standposition durch ein Loch, eingeebnete Maulwurfshügel oder den Laufweg 
eines Tiers behindert ist.

c. Unbewegliche Hemmnisse (Regel 16.1) sind nicht zum Platz gehörende Teile. 
Beispiele hierfür sind Greifvogelsitze, Steine mit Hinweisschildern, der Stein am 
Baum des rechten Fairwaybunkers der Bahn18.
Entfernungspfähle gelten als unbewegliche Hemnisse.
Mit Pfählen, Manschetten, Bändern oder Seilen gekennzeichnete 
Anpflanzungen sind unbewegliche Hemmnisse.
Es darf Erleichterung gemäß Regel 16.1 in Anspruch genommen werden.

4. Raubvogelattrappen (Regel 14.6)
Trifft ein Ball eine Raubvogelattrappe, ist der Schlag annulliert und muss straflos 
wiederholt werden.

5. Erleichterung vom elektrischen Wildschweinzaun 
Der elektrische Wildschutzzaun an den Bahnen 3, 4, 5, 6, 13, und 14 ist keine 
Ausgrenze, sondern unbewegliches Hemmnis. Es muss straflose Erleichterung 
(Regel 16.1) genommen werten.

Strafe für Verstoß gegen Platzregel: Lochspiel-Lochverlust; Zählspiel-Grundstrafe

Bissenmoor, 12.08.2019
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